Risikobeurteilung

Methodik zum sicheren betreiben von Maschinen
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UWG

Agenda

« Allgemeine Grundsatze (Maschinenrichtlinie)
« Risikobeurteilung Grundsatze (ISO 12100)

« Risikobeurteilung allgemein

« Risikobeurteilung brennbare Kaltemittel

« Gefahrdungsbeurteilung
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UWG

Agenda

« Allgemeine Grundsatze (Maschinenrichtlinie)
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Was ist eine Maschine

Ferner bezeichnet der Ausdruck

« Maschinenrichtlinie 2006/42 a saschin

— § 1 Anwendungsbereich
— a) Maschinen

— b) unvollstandige Maschinen

— eine mit einem anderen Antriebssystem als der unmittel-

bar eingesetzten menschlichen oder tierischen Kraft aus-
gestattete oder dafiir vorgesehene Gesamtheit miteinan-
der verbundener Teile oder Vorrichtungen, von denen
mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die fur
eine bestimmte Anwendung zusammengefigt sind;

eine Gesamtheit im Sinne des ersten Gedankenstrichs,
der lediglich die Teile fehlen, die sie mit ihrem Einsatzort
oder mit ihren Energie- und Antriebsquellen verbinden;

eine einbaufertige Gesamtheit im Sinne des ersten und
zweiten Gedankenstrichs, die erst nach Anbringung auf
einem Beforderungsmittel oder Installation in einem
Gebdude oder Bauwerk funktionsfahig ist;

eine Gesamtheit von Maschinen im Sinne des ersten,
zweiten und dritten Gedankenstrichs oder von unvoll-
stindigen Maschinen im Sinne des Buchstabens g, die,
damit sie zusammenwirken, so angeordnet sind und
betitigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionieren;
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UWG

Allgemeine Grundsatze

Der Hersteller einer Maschine oder sein Bevollmichtigter hat dafiir zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vor-
genommen wird, um die fiir die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu
ermitteln. Die Maschine muss dann unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung konstruiert
und gebaut werden.

Bei den vorgenannten iterativen Verfahren der Risikobeurteilung und Risikominderung hat der Hersteller oder
sein Bevollmachtigter

— die Grenzen der Maschine zu bestimmen, was ihre bestimmungsgemiffe Verwendung und jede verniinfti-
gerweise vorhersehbare Fehlanwendung einschlieft;

— die Gefahrdungen, die von der Maschine ausgehen konnen, und die damit verbundenen Gefahrdungssitua-
tionen zu ermitteln;

— die Risiken abzuschétzen unter Berticksichtigung der Schwere maoglicher Verletzungen oder Gesundheits-
schiaden und der Wahrscheinlichkeit ihres Fintretens:

— die Risiken zu bewerten, um zu ermitteln, ob eine Risikominderung gemif dem Ziel dieser Richtlinie
erforderlich ist;

— die Gefahrdungen auszuschalten oder durch Anwendung von Schutzmafnahmen die mit diesen Gefdhr-
dungen verbundenen Risiken in der in Nummer 1.1.2 Buchstabe b festgelegten Rangfolge zu mindern.
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UWG

Kennzeichnung der Maschine

Auf jeder Maschine miissen mindestens folgende Angaben erkennbar, deutlich lesbar und dauerhaft ange-
bracht sein:

— Firmenname und vollstindige Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollméchtigten,
— Bezeichnung der Maschine,

— CE-Kennzeichnung (siche Anhang III),

— Baureihen- oder Typbezeichnung,

— gegebenenfalls Seriennummer,

— Baujahr, d. h. das Jahr, in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde.

Es ist untersagt, bei der Anbringung der CE-Kennzeichnung das Baujahr der Maschine vor- oder nachzudatie-
ren.

Muss ein Maschinenteil wihrend der Benutzung mit Hebezeugen gehandhabt werden, so ist sein Gewicht
leserlich, dauerhaft und eindeutig anzugeben.
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UWG

Betriebsanleitung / Dokumentation

Jeder Maschine muss eine Betriebsanleitung in der oder den Amtssprachen der Gemeinschaft des Mitglied-
staats beiliegen, in dem die Maschine in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen wird.

Die der Maschine beiliegende Betriebsanleitung muss eine ,Originalbetriebsanleitung® oder eine ,Ubersetzung

der Originalbetriebsanleitung® sein; im letzteren Fall ist der Ubersetzung die Originalbetriebsanleitung beizufii-
gen.

Auszug aus der Maschinenrichtlinie 2006 / 42
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UWG

Inhalt der Betriebsanleitung

a) Firmenname und vollstindige Anschrift des Herstellers und seines Bevollmichtigten;

b) Bezeichnung der Maschine entsprechend der Angabe auf der Maschine selbst, ausgenommen die Serien-
nummer (siche Nummer 1.7.3);

c) die EG-Konformitatserklarung oder ein Dokument, das die EG-Konformitatserklarung inhaltlich wiedergibt
und Einzelangaben der Maschine enthalt, das aber nicht zwangslaufig auch die Seriennummer und die
Unterschrift enthalten muss:

d) eine allgemeine Beschreibung der Maschine;

e) die fiir Verwendung, Wartung und Instandsetzung der Maschine und zur Uberpriifung ihres ordnungsge-
mafen Funktionierens erforderlichen Zeichnungen, Schaltpline, Beschreibungen und Erlauterungen;

f) eine Beschreibung des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsplitze, die voraussichtlich vom Bedienungspersonal
eingenommen werden;

g) eine Beschreibung der bestimmungsgemafen Verwendung der Maschine;
h) Warnhinweise in Bezug auf Fehlanwendungen der Maschine, zu denen es erfahrungsgemiff kommen

kann:
Auszug aus der Maschinenrichtlinie 2006 / 42
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UWG

Inhalt der Betriebsanleitung

i) Anleitungen zur Montage, zum Aufbau und zum Anschluss der Maschine, einschliefdlich der Zeichnun-

gen, Schaltpline und der Befestigungen, sowie Angabe des Maschinengestells oder der Anlage, auf das
bzw. in die die Maschine montiert werden soll;

j) Installations- und Montagevorschriften zur Verminderung von Larm und Vibrationen;

k) Hinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb der Maschine sowie erforderlichenfalls Hinweise zur Aus-
bildung bzw. Einarbeitung des Bedienungspersonals;

l) ‘Angaben zu Restrisiken, die trotz der Mafnahmen zur Integration der Sicherheit bei der Konstruktion,
trotz der Sicherheitsvorkehrungen und trotz der erganzenden Schutzmafnahmen noch verbleiben;

n) Anleitung fiir die vom Benutzer zu treffenden Schutzmafnahmen, gegebenenfalls einschlieflich der bereit-
zustellenden personlichen Schutzausriistung;

n) die wesentlichen Merkmale der Werkzeuge, die an der Maschine angebracht werden konnen;

Auszug aus der Maschinenrichtlinie 2006 / 42
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UWG

Inhalt der Betriebsanleitung

o) Bedingungen, unter denen die Maschine die Anforderungen an die Standsicherheit beim Betrieb, beim

Transport, bei der Montage, bei der Demontage, wenn sie aufler Betrieb ist, bei Priifungen sowie bei vor-
hersehbaren Stérungen erfiillt;

p) Sicherheitshinweise zum Transport, zur Handhabung und zur Lagerung, mit Angabe des Gewichts der
Maschine und ihrer verschiedenen Bauteile, falls sie regelmaflig getrennt transportiert werden miissen;

q) bei Unfillen oder Stérungen erforderliches Vorgehen; falls es zu einer Blockierung kommen kann, ist in
der Betriebsanleitung anzugeben, wie zum gefahrlosen Losen der Blockierung vorzugehen ist;

Auszug aus der Maschinenrichtlinie 2006 / 42
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UWG

Inhalt der Betriebsanleitung

r) Beschreibung der vom Benutzer durchzufithrenden Einrichtungs- und Wartungsarbeiten sowie der zu
treffenden vorbeugenden Wartungsmafnahmen;

s) Anweisungen zum sicheren Einrichten und Warten einschliefSlich der dabei zu treffenden Schutzmafinah-
men;

t) Spezifikationen der zu verwendenden Ersatzteile, wenn diese sich auf die Sicherheit und Gesundheit des
Bedienungspersonals auswirken;

u) folgende Angaben zur Luftschallemission der Maschine:

— der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel an den Arbeitsplitzen, sofern er 70 dB(A) iibersteigt; ist
dieser Pegel kleiner oder gleich 70 dB(A), so ist dies anzugeben;

— der Hochstwert des momentanen C-bewerteten Emissionsschalldruckpegels an den Arbeitsplitzen,
sofern er 63 Pa (130 dB bezogen auf 20 pPa) iibersteigt;

— der A-bewertete Schallleistungspegel der Maschine, wenn der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel
an den Arbeitsplitzen 80 dB(A) iibersteigt.

Auszug aus der Maschinenrichtlinie 2006 / 42
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Agenda

« Risikobeurteilung Grundsatze (ISO 12100)
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Risikobeurteilung

« Gefahrdung - potentielle Schadensquelle
— Relevante Gefahrdung
« Mechanische Gefahrdung
« Gefahrdung durch elektrischen Strom
« Gefahrdung durch heiBe Oberflachen

« Risiko
— Risikoeinschatzung — Wahrscheinlichkeit und Ausmal
— SchutzmaBnahmen (Hersteller / Betreiber)
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Methodik der Risikobeurteilung

BestimmungsgemaBe Verwendung

Festlegen der Grenzen

Vorhersehbare Fehlanwendung A“SZ“gaus/sol
Identifizieren von Gefahrdungen Masﬁhf:ea“?
Einschatzen des Risikos
Bewerten des Risikos

SchutzmaBnahmen definieren
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UWG

Festlegung der Grenzen

- Verwendungsgrenzen
— Wo wird die Maschine eingesetzt? (Gewerbe / Industrie)
— Benutzer (allg. Offentlichkeit, Bedienpersonal)

« Raumliche Grenzen

— Bewegungsfreiraum
— Schnittstellen (Medienanschlisse)

— Umgebung (Innen / AuBBen)
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Risikobeurteilung

(basierend auf den definierten Grenzen und der
bestimmur dlen Ver ing der Maschine)

Benutzerangaben

Schritt 2 : Technische

Schritt 3 :

v

Schutzmafinahmen, die vom
Konstrukteur zu treffen sind
(siehe Bild 1)

Schritt 1 : Inhdrent sichere Konstruktion

SchutzmaBnahmen und
ergéanzende
SchutzmaRnahmen

Benutzerinformation 2
= an der Maschine

- Warnzeichen, Signale
— Warneinrichtungen

» im Benutzerhandbuch

Restrisiko
nach den
vom
Konstrukteur
getroffenen
MaRnahmen

Angabe des Konstrukteurs |

SchutzmaRfnahmen, die vom Benutzer ¢

zu treffen sind

einschlieflich der Schutzmafnahmen, die auf

der vom Konstrukteur bereit gestellten
Benutzerinformation beruhen

A

Organisation

- sichere Arbeitsverfahren
— Uberwachung

— Betriebserlaubnis

Restrisiko
nachdem alle
Schutzmafnahmen

Bereitstellung und Anwendung
zusitzlicher Schutzeinrichtungen ¢

Anwendung personlicher
Schutzausriistungen

Training, usw.

getroffen wurden

Januar 2025

UWG

Auszug aus DIN EN ISO 12100

Konstruktive SchutzmaBnahmen
Inharent sichere Konstruktion
Bezug EN 378 und andere

SchutzmaBnahmen des Betreibers
,Gefahrdungsbeurteilung"
Benutzerinformationen

Betriebsanweisung(en)
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Mogliche Gefahrdungen

« Mechanische Gefahrdungen

« Elektrische Gefahrdungen

« Thermische Gefahrdungen

« Gefahrdungen durch Larm

« Gefahrdungen durch Vibration
« Gefahrdung durch Strahlung

« Gefahrdung durch Substanzen
« Ergonomische Gefahrdungen

« Gefahrdungen ?77?
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UWG

Auszug aus DIN EN ISO 12100

v RISIKOBEURTEILUNG nach Abschnitt 5
Festlegung der Grenzen der Maschine
(siehe 5.3)
I

Identifizierung der Gefahrdungen Dieser iterative Prozess zur Risikominimierung muss
(siehe 5.4 und Anhang B) fur jede Gefahrdung, Gefahrdungssituation, unter
der Einsatzbedingung getrennt durchgefiihrt werden.

Risikoeinschs‘ilz:mg (siehe 5.5) 1

¥

i Risikobewertung (siehe 5.6) |

£
Risikoanalyse i

ssass Bmrrs e

Wurden
andere Gefahrdungen
erzeugt ?

NEIN

Wurde
das Risiko
hinreichend vermindert 22
hinreichende Risikominderung
siehe Abschnitt 6)

Prozess zur Risikominderung

A

JA " Dokumentation
(siehe Abschnitt 7)

Bei jedem Schritt des iterativen Prozesses:
Risikoeinschatzung, Risikobewertung
und, soweit anwendbar, Risikovergleich

die Gefahrdung
beseitigt werden 2,

Schritt 1

Risikominderung durch
inherent sichere
Konstruktion

Wurde die
vorgesehene
Risikominderung
erreicht 7

Kann
das Risiko
durch inhdrent
sichere Konstruktion
vermindert
werden ?

(siehe 6.2)

JA

Schritt 2
Kann Risikominderung durch
das Risiko technische Wurde die
durch trennende und SchutzmaBnahmen vargesehene
andere Schutzeinrichtunge ) . Risikominderung
vermindert werden ?, Einbeziehung erreicht ?
ergénzender
SchutzmaRmahmen
(siehe 6.3)
Schritt 3
JA _Konnen NEIN Risikominderung durch VWit dip
gheLrenzen Benutzerinformation vorgesahians
erneut festgelegt Risikominderung
werden ? ht 7
(siehe 6.4) Rl

Januar 2025 UWG-Fortbildung | Karl-Heinz Thielmann 18



Agenda

« Risikobeurteilung allgemein
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UWG

Risikobeurteilung allgemein

 Die verbleibenden Restrisiken schriftlich notieren

— Stehen in aller Regel in der Bedienungsanleitung vom
Hersteller.

« Storungen und deren Ursache beschreiben

— Steht in aller Regel in der Bedienungsanleitung vom
Hersteller.

« Welche SchutzmaBnahme sind erforderlich?
— Bezug EN 378
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UWG

Risikobeurteilung allgemein
- Wie gehe ich vor?

« Zunachst um welchen Stoff handelt es sich?
— Informationen aus der EN 378 (Anhang E)
— dem Sicherheitsdatenblatt

— -
A o . "
w o Prakti- Dampf- } Nor- = w2
= < scher ATEL/ h dichte E“D]le_ maler . . cwpaf ,ﬂc_-,l éﬂ E
Kiltemittel- . . Chemische = = Grenz- ODLE LFL 25°C, Siede- | ODF® GWP (ARS5) 2T
Chemische Bezemhnungb F 1 = g— massed - 5 E
nummer orme = 5 | wert! 101,3 kPa® punkt? 238
-1
- ]
o E' kg/m? kg/m* | kg/m® kg/m? “C 100-]-ITH | 100-]-ITH °C
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Januar 2025

Sicherheitsklasse

Fluidgruppe

Praktischer Grenzwert (PL)
ATEL / ODL

LFL

Dampfdichte bei 25°C und 1013 hPa
Molmasse

Siedetemperatur bei 1013 hPa
oDp

GWP (5. AR)
Selbstentziindungstemperatur
Verbrennungswarme (HOC)

Chemische Formel

Flammenausbreitungsgeschwindigkeit

Kritische Temperatur

Stoffdaten Beispiel R1234ze

AZL

2

0,061 kg/m3 (132.000 ppm)
0,28 kg/m3 (59.000 ppm)
0,303 kg/m3 (£5.000 ppm)
4,66 kg/m?

114 g/mol

-19°C

0

1

368°C

10.700 kl/kg
CF3CH=CHF

1,2 cm/fs

1094 °C

UWG-Fortbildung | Karl-Heinz Thielmann
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UWG

Risikobeurteilung allgemein
- Wie gehe ich vor?

« Klassifikation Aufstellungsort
— (EN 378, 5.3)
« IV Bellftetes Gehause
« III Maschinenraum oder im Freien
« IT Verdichter im Maschinenraum oder im Freien
« I Personen Aufenthaltsbereich
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UWG

Risikobeurteilung allgemein
- Wie gehe ich vor?

« Klassifikation Kalteanlage
— (EN 378, 5.4)

* Direkt freisetzende Anlagen

« Indirekt geschlossenes System 1 .
. Indirekt beliiftetes System E E
. Indirektes Hochdrucksystem 1
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UWG

Risikobeurteilung allgemein

 Wo wird die Maschine aufgestellt?

— aus EN 378, Kapitel 4 Tabelle 4 Zugangsbereiche

Allgemeiner Zugangsbereich (a)
Uberwachter Zugangsbereich (b)
Zugangsbereich nur befugte Personen (c)

Kiltemittelfillmenge

Praktischer Grenzwert  reumgroge = 0=l =%

Januar 2025 UWG-Fortbildung | Karl-Heinz Thielmann 25



UWG

Wo wird die Maschine aufgestellt

Kategorien

Allgemeine Eigenschaften

Beispiele 2

Allgemeiner
Zugangsbereich

a

Raume, Gebdudeteile und Gebdude, in denen

— Schlafeinrichtungen vorhanden sind

— Personen in ihrer Bewegung eingeschrankt
sind

— sich eine unkontrollierte Anzahl von
Personen aufhilt

— jede Person Zutritt hat, ohne persénlich mit
den erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu sein

Krankenhduser, Gerichtsgebaude oder
Gefangnisse, Theater, Supermarkte, Schulen,
Vortragsraume, Bahnhofe, Hotels, Wohnungen,
Restaurants

Uberwachter
Zugangsbereich

b

Riaume, Gebdudeteile, Gebdude, in denen sich
nur eine begrenzte Anzahl von Personen
authalten darf, von denen einige mit den
allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen der
Einrichtung vertraut sein miissen

Biiro- oder Geschaftsraume, Laboratorien,
Raume fiir allgemeine Fabrikations- und
Arbeitszwecke

Zugangsbereich, zu dem
nur befugte Personen Zutritt haben

C

Riume, Gebiudeteile, Gebdude, zu denen nur
befugte Personen Zutritt haben, die mit den
allgemeinen und besonderen
Sicherheitsvorkehrungen der Einrichtung
vertraut sind, und in denen Materialien oder
Giiter hergestellt, verarbeitet oder gelagert
werden

Produktionseinrichtungen, z. B. fiir Chemikalien,
Nahrungsmittel, Getranke, Industrie- und
Speiseeis, Raffinerien, Kiihlhallen, Molkereien,
Schlachthéfe, nicht 6ffentliche Bereiche in
Supermaérkten

a

Die Liste der Beispiele ist nicht vollstidndig.

Januar 2025
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UWG

Risikobeurteilung allgemein
- Wie gehe ich vor?

« Prafung der Toxizitat

— aus EN 378
 Tabelle C1
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Toxizitat

w

Die auf der Toxizitit
beruhenden
Anforderungen an
die Fiillmenge sind
in Abhangigkeit vom
Ort des beliifteten
Gehduses nach dem
Aufstellungsort I, 11
oder Il zu beurteilen

Aufstellungsort-Klassifikation
Toxizitatsklasse Kategorie des Zugangsbereichs
I II It
a Toxizititsgrenze * Raumvolumen oder siche C.3
Obere Ges c:husse ohne Toxizitdtsgrenze x Raumvolumen
Notausginge oder oder siehe C.3
b Kellergeschosse '
Keine Begrenzun,
A Andere Keine Begrenzung der Fiillmenge @ ) £ aE
Keine Begrenzung der Fillmenge * der Fillmenge
Obere Geschosse ohne .
. Toxizititsgrenze ¥ Raumvolumen
Notausginge oder .
oder siehe C.3
c Kellergeschosse
Andere Keine Begrenzung der Fiillmenge @
Fiir dauerhaft geschlossene Sorptionsanlagen:
Toxizititsgrenze ¥ Raumvelumen und nicht mehr als 2,5 kg;
a
alle weiteren Anlagen,
Toxizititsgrenze X Raumvolumen
Obere Geschosse ohne
Notausginge oder Toxizititsgrenze ® Raumvolumen Filllmenge nicht mehr als 25 kg a
Kellergeschosse )
Keine Begrenzung
B b Personendichte ) ) der Fiillmenge 2
1P e 10 m2 Keine Begrenzung der Fillmenge 2
< 1Personje 10m Filllmenge nicht mehrals 10 kg 2
Andere Fillmenge nicht mehr als 25 kg 2
Personendichte Fiillmenge nicht mehr als 50 kg * und
3 (i a
c < 1 Personje 10 m? Notausginge sind vorhanden Keine Begrenzung der Fullmenge
Andere Fidllmenge nicht mehr als 10 kg2 Fiillmenge nicht mehr als 25 kg @
2 fiir die Aufstellung im Freien gilt [*:) EN 378-3:2016+41:2020 (1], 4.2, und fiir Maschinenrdume gilt [} EN 378-3:2016+41:2020 ¢, 4.3.

Januar 2025
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Brennbarkeit

Aufstellungsort-Klassifikation
Brennbarkeitsklasse Kategorie des Zugangsbereichs
I I III IV
Nach C.2 und nicht mehr als m,? % 15 oder
Menschlicher Komfort
nach C.3 und nicht mehrals mg* x 1,5
209 % LFL % Raumvolumen und nicht mehr als m,* % 1.3 oder
Andere Anwendungen
nach C.3 und nicht mehr als my® x 1.5
Nach C.2 und nicht mehr als m, x 1,5 oder
Menszchlicher Komfort
nach C.3 und nicht mehr als mg® x 1,5
20 % = LFL x Raumwvolu-men
und nicht mehr als m,? % 1,5 20 % x LFL x Raumvolumen
und nicht mehr als 25 kg © oder
Andere Anwendungen oder nach C.3 und nicht mehr als Fi d
nach C3 und nicht mehr als b . iillmenge des
2L mPx 15 mg” X 15 Keine Begrenzung | ajemittels nicht
3 " der Fiillmenge® mehr als m3b % 1,5
Nach C.2 und nicht mehr als m,* x 1,5 oder
Menszchlicher Koemfort
Nach C.3 und nicht mehr als m," x 1.5
20 % = LFL x Raumvolumen
und nicht mehr als m, x 15 ui]d %_;:FL ;R;“'S‘S“;;‘;m;“
nicht mel 5 oder
Andere Anwendungen oder nach C.3 und nicht mehr als
nach C.3 und nicht mehr als m.bx15
m3b %15 3
20 9% = LFL x Raumvolumen
. 2 und nicht mehr als 50 kg # Keine Begrenzung der
< 1Person je 10m oder nach C.3 und nicht mehr Filllmenge*
als mah x 1,5

Januar 2025
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Brennbarkeit

Aufstellungsort-Klassifikation
Brennbarkeitsklasse Kategorie des Zugangsbereichs
I 11 111 IV
Menschlicher Komfort Nach C.2 und nicht mehr als m,?
Andere Anwendungen 20 % = LFL x Raumvolumen und nicht mehr als m,*
Menschlicher Komfort Nach C.2 und nicht mehr als m#
, Fiillmenge des
Andere Anwendungen 20 % x LFL x Raumvolumen und nicht mehr als m,? Keine Begrenzung | gaitemittels nicht
d " c
] ] er Fillmenge mehr als m;®
Menschlicher Komfort Nach C.2 und nicht mehr als m,*
Unterirdisch 2099 = LFL x Raumveolumen und nicht mehr als m,*
Andere ¢
Anwendungen Oberirdisch 20 % = .LFL * Raunmrolumen 20 9% x.[.FL * Raumvolumen
und nicht mehr als 10 kg° und nicht mehr als 25 kg®

Januar 2025
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Brennbarkeit

Brennbarkeitsklasse

Kategorie des Zugangsbereichs

Aufstellungsort-Klassifikation

I

II

II1

IV

Menschlicher Komfort

Nach C.2 und nicht mehr als m, bzw. 1,5 kg

Andere

Unterirdisch

Nur dauerhaft geschlossene Anlagen:
20 % X LFL ¥ Raumvolumen und nicht mehr als 1 kg

Anwendungen

Oberirdisch

Nur dauerhaft geschlossene Anlagen:
209 x LFL X Raumvolumen und nicht mehr als 1,5 kg

Nicht mehr als 5 kg®

Menschlicher Komfort

Nach C.2 und nicht mehr als my bzw. 1,5 kg

Nicht mehr als

Fillmenge des
Kiltemittels nicht

Andere Unterirdisch 20 % X LFL X Raumvolumen und nicht mehr als 1 kg? 10 kg® mehr als mgb
Anwendungen Oberirdisch 20 9% x LFL X Raumvolumen und nicht mehr als 2,5 kg
Menschlicher Komfort Nach C.2 und nicht mehr als m, bzw. 1,5 kg
Unterirdisch 20 % X LFL X Raumvolumen und nicht mehr als 1 kg® Keine Begrenzung
Andere der Fiillmenge®
Anwendungen Oberirdiscl 20 % x LFL ¥ Raumvolumen 20 % x LFL X Raumvolumen
erirdisch
und nicht mehr als 10 kg® und nicht mehr als 25 kg®
2 my,=26m’xLFL
b m3=130m3 x LFL.
c Fiir die Aufstellung im Freien gilt [f1) EN 378-3:2016+A1:2020 (1, 4.2, und fiir Maschinenriume gilt [ EN 378-3, 2016+A1:2020 (1, 4.3.
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UWG

Aufstellung im Freien

4,2 Kailtetechnische Komponenten fiir die Aufstellung im Freien

Kilteanlagen, die im Freien aufgestellt sind, sind so anzuordnen, dass kein Kéltemittel durch Leckage in das
Gebiude gelangen oder auf andere Weise Personen oder Eigentum gefihrden kann. Das Kiltemittel darf bei
einer Leckage nicht in Beliifftungséffnungen fiir Frischluft, Tiiréffnungen, Bodenklappen oder &dhnliche
Offnungen eindringen koénnen. Eine Schutzabdeckung fiir im Freien aufgestellte kaltetechnische
Komponenten muss mit einer natiirlichen oder Zwangsbeliiftung versehen sein.

Als Aufstellung im Freien gilt die Aufstellung in einem Raum, bei dem mindestens eine der langeren Wande

nach aufsen hin offen, d. h. mit Luftschlitzen mit einer freien Fliche von 75 % versehen ist, die mindestens

80 % der Wandfliche abdecken (oder bei mehr als einer Aufienwand eine entsprechend gleich grofde
Flache).

Bei Kilteanlagen, die im Freien an einem Ort aufgestellt werden, an dem sich freigesetztes Kiltemittel
ansammeln kann, z. B. unter Erdgleiche, miissen bei der Aufstellung die Anforderungen an
Gasnachweissysteme und die Beliiftung von Maschinenrdumen (siehe 5.13, Abschnitt 8 und Abschnitt 9)
erflillt werden. Fiir Kaltemittel der Klassen 2L, 2 und 3 miissen die Anforderungen beziiglich Ziindquellen
nach EN 378-2:2016, 6.2.14, angewandt werden, sofern zutreffend.
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UWG

Brennbare Kaltemittel EN 378 - 2

6.2.14 Schutzmafdnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren

Kilteanlagen mit brennbaren Kiltemitteln miissen so hergestellt sein, dass ausgetretenes Kiltemittel nicht
in Bereiche fliefst oder sich in Bereichen ansammeln kann, in denen Komponenten und Apparate eingebaut
sind, die unter normalen Betriebsbedingungen oder bei einer Leckage betitigt werden und dann eine
Zindquelle darstellen kénnten, wodurch Brand- oder Explosionsgefahren entstehen

Kilteanlagen, die in den Anwendungsbereich der Normenreihe EN 60335 fallen und mit diesen Normen
tibereinstimmen, gelten als Anlagen, die die Anforderungen dieses Abschnitts erfiillen.
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UWG

Aufstellung in einem Maschineraum

4.3 Kiltetechnische Komponenten fir die Aufstellung in einem Maschinenranm

Wird fiir die Unterbringung der kiltetechnischen Komponenten ein Maschinenraum gewidhlt muss dieser
die Anforderungen in 5.1 bis 5.14 erfiillen

Es muss eine Risikoanalyse auf Grundlage des Sicherheitshonzeptes fir die Kilteanlape dwrchgefithr:
werden ([entsprechend den Amgaben des Herstellers uwnter Beachtung der Fillmenge wund
Sicherheitsklassifikation des verwendeten Kiltemittels), um zu ermitteln, ob die Aufstellung der Kalteanlage
in einem separaten Kiltemaschinenraum erforderich ist

ANMEREUNG 1  Nationale Vorschriften enthalten moglicherweise spezifische Anforderungen an die Verwendung
separater Kiltemaschinenraume,

Bei Anlagen unter Erdsleiche mit bremnbaren Kiltemitteln der Klasse 3 und einer Fiillmenge von mehr als
omp" muss ein zusdtzlicher Gasdetektor und ein akustischer/visueller Alarm eingesetzt werden, der die

Anforderungen an Detektoren in dieser Morm erfiillt

ANMEREUNG 2  Zunsatzliche Anforderungen komnen fur Kilteanlagen mit Kaltemitteln B2ZL, B2, B3, AZL A2 und A3
erforderlich sein, wie unter 5.14 festgelegt.

ANMEBREUNG 3  Istein Gehause ausreichend groff, um von Personen betreten zu werden, ist es als Maschinenraum
zu betrachten.
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Kapitel 5.1 EN 378 Teil 3

« Zugang « Beleuchtung (Not)
- Bellftung  Zuganglichkeit
« Luftverdichter . Notfall
« Offene Flamme . Tiiren
* Lagerung . Wande, Béden,
« Not-Fernabschaltg. Decke
.+ Offnungen .
« Luftung

« Rohrleitungen
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Agenda

« Risikobeurteilung brennbare Kaltemittel
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Brennbare Kaltemittel

« Kapitel 5.14 EN 378 Teil 3
« Fur Kaltemittel A2L; A2; A3; B2L; B2; B3
« Vorgaben fur z.B. mechanische Luftung

V= 0,014 x m??3 (1)
Dabei ist

v der Luftdurchsatz, in m3fs;

m die Masse der Kiltemittel-Filillmenge, in kg, in der Kilteanlage mit der gréfiten Fiillmenge, die

sich mitirgendeinem Teil in dem Maschinenraum befindet;

0,014 ein Umrechnungsfaktor mit Einheiten m3/s kg?/3.
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UWG

Brennbare Kaltemittel

* TRGS 722 (Vermeidung oder Einschrankung geféhrlicher explsionsfahiger Gemische)
— technisch dicht
« Leckagen sind nicht ausgeschlossen
* Flansch mit glatter Dichtleiste
— auf Dauer technisch dicht
« Leckagen konnen ausgeschlossen werden

« LOt- oder SchweilBverbindungen
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UWG

Brennbare Kaltemittel

« Methodik zur Risikobewertung DIN EN 15198

« Explosionsfahige Atmosphare DIN EN 1127-1
— Entzindbarkeitseigenschaften (UEG, OEG)

— Zundquellen

— Mindestzindenergie

— Selbstentzindungstemperatur
— HeiBBe Oberflachen
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l SEKUNDARER Freisetzungsgrad l

v

I Kann er beseitigt werden? |

| Nein | | Ja I_. Nicht gefahrdeter
i Bereich

Parameter, die die Art und Ausdehnung von Zonen beeinflussen,
milssen abgeschatzt werden (z. B. Freisetzungsrate, Geschwindigkeit usw.)

|

) Der Grad der Verdinnung muss bestimmt werden
(innerhalb von Geb&uden, ist die Bewertung der Hintergrundkonzentration erforderlich)

Ex-Zoneneinteilung

Hoch

h 4

[Kann sie in hohe Verdiinnung
umgewandelt werden?

Kann sie in hohe Verdiinnung
umgewandelt werden?

Die Verfugbarkeit der Liftung
muss bestimmt werden

.

Die Verfligbarkeit der Liftung

Die Verfugbarkeit der Luftung
muss bestimmt werden

muss bestimmt werden

!

A 4

I Die Art der Zone wird bestimmt I

v ! v !
| Gut | |Ausreichend| | Gering l l Gut | |Ausreichend| Gering
! ! | - v ]

| |

Die Art der Zone wird bestimmt

Die Art der Zone wird bestimmt

v

v v

Nicht

gefahrdet Zone2®

Zone 2 Zone 2 °

(Zone 2 NE) !

h 4
Zone 2
(Zone 2 NE) '

v :

Zone 2

v l h 4

A 4
Zone 1und sogar
Zone 0 2

!

Mit einem geeigneten Code oder
Berechnungen wird die Aus-
dehnung der Zone bestimmt

Mit einem geeigneten Code oder
Berechnungen wird die Aus-
dehnung der Zone bestimmt

Mit einem geeigneten Code oder
Berechnungen wird die Aus-
dehnung der Zone bestimmt
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Zone 0 standig Explosionsgefahr
Zone 1 im Normalbetrieb mdglich

Zone 2 im Normalbetrieb ist nicht damit zu
rechnen

DIN EN IEC 60079-10-1

Sekundarer Freisetzungsgrad =
tritt im Normalbetrieb nicht auf
und wenn dann selten und

kurzfristig
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UWG

Kennzeichnung des Maschinenraums

Zutrittsbeschrankung

N Unhefugten

Feuer,

Rauchen und offene

offenes Licht
ZUTRITT FUR . doy und Rauchen Flamme verboten
UNBEFUGTE ist der Zutritt verbaten SchweiBerlaubnis!

VERBOTEN!

VORSICHT

[ 1
EX-Geschutzter
= . . .
Bereich! So ein Schid bitte
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Agenda

« Gefahrdungsbeurteilung
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UWG

Gefahrdungsbeurteilung

Keine Gefahrdungsbeurteilung ohne Risikoanalyse

Der Betreiber hat eine Gefahrdungsbeurteilung

durchzufihren

Der Errichter einer Anlage muss eine

Risikoanalyse zur Verfugung stellen
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UWG

Pflicht zur Gefahrdungsbeurteilung

5 6l8 Pflicht zu SchutzmaBnahmen Quelle: BGB

(1} Der Dienstberechtigte hat Rdume. Vorrichtungen eder Geratschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu
beschaffen hat. so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistunaen. die unter seiner Anordnunag oder seiner

Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr fur Leben und Gesundheit soweit
geschitzt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.

§ 104 Beschrankung der Haftung der Unternehmer Quelle: 7. Sozialgesetzbuch

(1) Unternehmer sind den Versicherten, die fur ihre Unternehmen tatig sind oder zu ihren Unternehmen in einer
sonstigen die Versicherung begrundenden Beziehung stehen, sowie deren Angeharigen und Hinterbliebenen
nach anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des Personenschadens, den ein Versicherungsfall verursacht
hat, nur verpflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vorsatzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4

versicherten Weqg herbeigeflihrt haben. Ein Forderungsubergang nach § 116 des Zehnten Buches findet nicht
statt.
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UWG

Pflicht zur Gefahrdungsbeurteilung

§ 5 Beurteilung der Arbeitshedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der flr die Beschaftigten mit ihrer Arbeit verbundenen
Gefahrdung zu ermitteln, welche MalRnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tatigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen
Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tatigkeit ausreichend.

§ 6 Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber muR Uber die je nach Art der Tatigkeiten und der Zahl der Beschaftigten erforderlichen
Unterlagen verfugen, aus denen das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Mallnahmen

des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Uberprifung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefahrdungssituation
ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefaBte Angaben enthalten.

Quelle: Arbeitsschutzgesetz
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UWG

Pflicht zur Gefahrdungsbeurteilung

§ 3 Gefahrdungsbeurteilung

(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefahrdungen zu beurteilen
(Gefahrdungsbeurteilung) und daraus notwendige und geeignete SchutzmalRhahmen abzuleiten. Das
Vorhandensein einer CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel entbindet nicht von der Pflicht zur Durchfuhrung einer

Gefahrdungsbeurteilung. Fur Aufzugsanlagen gilt Satz 1 nur, wenn sie von einem Arbeitgeber im Sinne des § 2
Absatz 3 Satz 1 verwendet werden.

§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Arbeitsmittel durfen erst verwendet werden, nachdem der Arbeitgeber

1. eine Gefahrdungsbeurteilung durchgefihrt hat,

2. die dabei ermittelten SchutzmaRnahmen nach dem Stand der Technik getroffen hat und

3. festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem Stand der Technik sicher ist.

Quelle: Betriebssicherheitsverordnung
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Risiko (Wahrscheinlichkeit)(Nach Nohl)

Wabhrscheinlichkeit des Leichte Verletzungen oder Mittelschwere Verletzung Schwere Verletzung oder Maoglicher Tod,
Wirksamwerdens der Erkrankungen oder Erkrankung Erkrankung katastrophal
Gefahrdung

Mégliche Auswirkung

Gering Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist unwahrscheinlich. Handlungsbedarf zur
5-7 Hoch Der Eintritt der Verletzung oder Erkrankung ist sehr wahrscheinlich. Handlungsbedarf zur
Risikoreduzierung ist dringend erforderlich.

Risikio Faktor

L
MaRBnahmen erforderlich 9-14

MaRBnahmen miissen sofort umgesetzt 15-25

werden
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Risikoreduzierung ist nicht erforderlich

Mittel Der Eintritt einer Verletzung oder Erkrankung ist wahrscheinlich. Handlungsbedarf zur

Risikoreduzierung ist angezeigt.
(Signifikant)
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Risikobewertung Beispiel.xlsx

12 Gefaehrdungsbeurteilung Gefahrstoffe.xlsx

Kopie von Gefdhrtungsbeurteilung Kaltemaschinen1+2.xlsx

Gefahrenanalyse NH 3.pdf
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12_Gefaehrdungsbeurteilung_Gefahrstoffe.xlsx
Kopie von Gefährtungsbeurteilung Kältemaschinen1+2.xlsx
Kopie von Gefährtungsbeurteilung Kältemaschinen1+2.xlsx
Kopie von Gefährtungsbeurteilung Kältemaschinen1+2.xlsx
Gefahrenanalyse NH 3.pdf
Gefahrenanalyse NH 3.pdf
12_Gefaehrdungsbeurteilung_Gefahrstoffe.xlsx
Risikobewertung_Beispiel.xlsx

Ex-Schutz Dokument

DGUV Information 213-106

Ex-doku Kalteanlage-Vorlage.docx
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Ex-doku Kälteanlage-Vorlage.docx
Ex-doku Kälteanlage-Vorlage.docx
Ex-doku Kälteanlage-Vorlage.docx
Ex-doku Kälteanlage-Vorlage.docx
Ex-doku Kälteanlage-Vorlage.docx
Ex-doku Kälteanlage-Vorlage.docx

UWG

Uberwachungsbediirftige Anlagen

§ 15 Prifung vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach priifpflichtigen Anderungen

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Uberwachungsbedurftige Anlagen vor erstmaliger Inbetriebnahme

und vor Wiederinbetriebnahme nach priifpflichtigen Anderungen gepriift werden. Bei der Priifung ist
festzustellen,

1. ob die flr die Prafung bendtigten technischen Unterlagen, wie beispielsweise eine EG-
Konformitatserklarung, vorhanden sind und ihr Inhalt plausibel ist und

2. ob die Anlage einschlielRlich der Anlagenteile entsprechend dieser Verordnung errichtet oder geandert

worden ist und sich auch unter Berucksichtigung der Aufstellbedingungen in einem sicheren Zustand
befindet.

Die Prufung ist nach MaRgabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben durchzufuhren. Prufinhalte, die im Rahmen
von Konformitatsbewertungsverfahren geprift und dokumentiert wurden, missen nicht erneut geprift werden.

Betriebssicherheitsverordnung
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Prufpflichten flr Kalteanlagen

Nr.

Druckanlage/Anlagenteil

Kalte- und Warmepumpenanl

Prufungen nach Nr. 4

Prufungen nach Nr. 5

Prufung der Druckanlage

Prufung der Anlagenteile

auBere Prufung

innere Prufung Festigkeitsprufung

Prifzustandigkeit
agen, die mit folgenden

Die Priifzustandigkeit

Prufzustandigkeit | Hochstirist

Prufzustandigkeit | Hochstirist

Fluiden in geschlossenen Kreislaufen betrieben werden

Prufzustandigkeit | Hochstfrist | Prifzustandigkeit | Hochstfrist

Die Priifzustandigkeit ergibt sich aus Nr. 6 Tabelle 3, 5, 8, 10

a) mit Fluiden der Fluidgruppe ergibt sich aus Nr. 6 wenn ZUS 5 Jahre wiederkehrende Priifungen der Anlagenteile miissen

1 nach Nr. 2.3 Buchstabe b Tabelle3 5 8 10 entfallt nur durchgefiihrt werden, wenn das Anlagenteil zu
T wenn bP 10 Jahre Instandsetzungsarbeiten aufer Betrieb genommen wird

mit allen anderen Fluiden, Die Priifzustandigkeit ergibt sich aus Nr. 6 Tabelle 4, 6, 9, 11

b) die Die Priifzustandigkeit
nicht unter Fluidgruppe 1 ergibt sich aus Nr. 6 . wiederkehrende Prifungen der Anlagenteile missen
ge- Tabelle 4, 6, 9, 11 ZUS/hP 10 Jahre entfallt nur durchgefiihrt werden, wenn das Anlagenteil zu
nannt sind Instandsetzungsarbeiten auler Betrieb genommen wird

Fluidgruppe 1: brennbare Fluide

Fluidgruppe 2: alle an

deren

Betriebssicherheitsverordnung
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Prafzustandigkeiten

Prifzustandigkeiten bei Druckbehéltern und

Tabelle 3

ortsbeweglichen Druckgeraten nach Nummer 2.2 5atz 1 Buchstabe a und e

filr Gase, Dampfe und lberhitzte Flussigkeiten der Fluidgruppe 1

. . Prifungen Prifungen
WV [Liter] PS5 [Bar] PS5 - V [Bar - Liter] nach hl%_ 4 nach ng_ g
1 1<V =200 = 0.5 25 < PS5 -V = 200
bP bP
= 200 0h=Ps=1 TRBS 1203
3 =1 200 < PS5
= 1000 ZUs bp
4 =1 =1 200 < PS -V <= 1000
=1 = 1 000 . .
ZUS 215
=1 =1 = 1 000

Prifungen nach Nr. 4: Vor Inbetriebnahme
Prafungen nach Nr. 5: Wiederkehrende Prifung
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Prafzustandigkeiten

Tabelle 4
Prufzustandigkeiten bei Druckbehaltern und
ortsbeweglichen Druckgeraten nach Nummer 2.2 5atz 1 Buchstabe a und e
fur Gase, Dampfe und uberhitzte Flussigkeiten der Fluidgruppe 2

. . Prifungen Prifungen
V [Liter] PS [Bar] PS -V [Bar - Liter] i Hﬁ_ 3 | nach ”Er'_ c
1 [1<v=200 = 0.5 50 < PS - V = 200
kP bP
2 > 200 05<PS5=1
3 =1 =1 200 < PS - V < 1 000 ZUS bP
4 =1 =~ 1 000 ZUs U5

Prifungen nach Nr. 4: Vor Inbetriebnahme
Prifungen nach Nr. 5: Wiederkehrende Prifung

Betriebssicherheitsverordnung
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